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▶▶ IWW-Webinare
ihre iWW-Webinare im nächsten Quartal auf einen Blick

| Auch im zweiten Quartal 2018 bietet Ihnen das IWW Institut wieder die 
Möglichkeit, sich bequem und kompetent fortzubilden. Nähere  Informationen 
zu diesen und weiteren Seminaren und Kongressen finden Sie unter www.
seminare.iww.de/programm/recht. |

▶◼ Übersicht 
Datum Webinare/themen

6.4.18 iWW-Webinare unfallregulierung
Professionelles Schadenmanagement
Referent: RA Joachim Otting

10.4.18 iWW-Webinare Vollstreckungsrecht
Gläubiger erfolgreich vertreten 
Referent: Dieter Schüll

18.4.18 iWW-Webinare Anwaltsvergütung
Honorare optimal abrechnen
Referent: RA Norbert Schneider

17.4.18 iWW-Webinare erbrecht effektiv*
Sensible mandate souverän führen
Referent: RA Holger Siebert

24.4.18 iWW-Webinare mietrecht*
Bei mietrechts- und WeG-mandaten immer auf dem neuesten Stand
Referent: RA Dr. Rainer Burbulla

8.5.18 iWW-Webinare inkasso und insolvenzrecht*
erfolgreiches forderungsmanagement
Referent: Stefan Lissner

16.5.18 iWW-Webinare familienrecht kompakt*
Komplexe mandate erfolgreich bearbeiten
Referent: RiOLG Eva Bode
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▶▶ Finanzgericht Hamburg
Schätzung: 300 eur wöchentliche miete  
für möbliertes zimmer an Prostituierte

| Das FG Hamburg (15.8.17, 2 K 270/15, Abruf-Nr. 198806) hat entschieden, 
dass für eine Schätzung von Mieteinnahmen keine Bedenken bestehen, für 
ein möbliertes Zimmer in einer Großstadt, das an Prostituierte vermietet 
wird, von einer wöchentlichen Miete von 300 bis 350 EUR auszugehen. |

Indem der Beklagte keinerlei Aufzeichnungen und kein Kassenbuch geführt 
hatte, waren die Voraussetzungen für eine Schätzung erfüllt. Das FG hat 
 unter Hinweis auf die üblichen Mieten in Hamburg sowie Zeugenaussagen 
von Prostituierten (Mieter) die ursprüngliche Schätzung i.H. von 350 EUR 
dem Grunde nach bestätigt. Allerdings berücksichtigte es die Besonderheit, 
dass der Steuerpflichtige langfristig abgeschlossene Mietverträge vorlegen 
konnte, und reduzierte die Miethöhe deshalb auf 300 EUR pro Woche. (DR)

Kein Kassenbuch, 
keine Aufzeichnun-
gen, Schätzung 
zulässig


